vertrag zur zeitweisen überlassung von daten 
Zwischen:
[Name Data Provider (inkl. Gesellschaftsform), Anschrift, etc.]
[bookmark: _Hlk153814004]("Data Provider")
und
[Name Data Consumer (inkl. Gesellschaftsform), Anschrift, etc.]
("Data Consumer")

("Partei"/ "die Parteien")
Vorbemerkungen

A. 	Der Data Provider ist ein im Catena-X Datenraum ordnungsgemäß registriertes Unternehmen, das dem Data Consumer die vom Data Provider im Repository ausgewiesenen Data Assets ("Daten") mithilfe eines zertifizierten Konnektors ("Registered Connector" bzw. "RC") und der zugehörigen technischen Abläufe ("RC Prozess") im Rahmen eines vom Data Provider ausgewählten, von Catena-X bereitgestellten Use Cases ("Use Case") zeitlich befristet und vergütungsfrei zur Verfügung stellen möchte.
B. 	Der Data Consumer ist ein ebenfalls im Catena-X Datenraum ordnungsgemäß registriertes Unternehmen, das die betreffenden Daten unter Einsatz seines eigenen RC im RC Prozess beziehen und nutzen möchte.
C. 	Die Parteien steht es frei, im Rahmen eines Use Cases zusätzlich zu den vorbestimmten Nutzungszwecken ("Predefined Purposes ") bestimmte weitere Nutzungszwecke individuell zu vereinbaren ("Individual Purposes") und diese in Anlage 1 zu spezifizieren (insgesamt: "Vertragliche Nutzungszwecke").
D.	Soweit die Parteien eine Nutzung durch verbundene Unternehmen im Sinne des § 15 Aktiengesetz ("Verbundene Unternehmen") vorsehen wollen, ist dies explizit in Anlage 1 zu vereinbaren.
E.	Die Parteien sind sich darüber einig, dass sie im Rahmen eines Use Cases in aller Regel keine personenbezogenen Daten austauschen. Jede Partei hat zudem eigenverantwortlich sicherzustellen, dass sie sämtliche kartellrechtlichen und sonstigen regulatorischen Anforderungen erfüllt, um den Datenaustausch nach diesem Vertrag zu erfüllen. 
F.	Die Parteien sind sich darüber einig, dass dieser Vertrag auch für den mehrfachen bzw. wiederholten Abruf von gleichartigen Daten zu unterschiedlichen Zeitpunkten und in unterschiedlichen Quantitäten im Rahmen des ausgewählten Use Cases gilt, wenn die Parteien dies in Anlage 1 vorsehen und/oder im RC Prozess so vorsehen.
G.	Den Parteien ist es unbenommen, einen Austausch von Daten durch andere Vereinbarungen zu regeln und zu dem Zweck zur Erfüllung einer solchen Vereinbarung den RC Prozess einzusetzen. Dieser Vertrag trifft dazu keine gesonderten Regelungen und überlässt es den Parteien, dies in angemessener Form separat zu regeln.
Die Parteien schließen dazu den folgenden Vertrag („Vertrag“):
[bookmark: _Toc169599531][bookmark: _Toc126684266]Vertragsgegenstand
Gegenstand dieses Vertrags ist die zeitlich befristete Überlassung der Daten gemäß den in Anlage 1 nach Use Case und ggf. zusätzlich vereinbarter Individual Purposes beschriebenen Nutzungsarten. 
[bookmark: _Ref12035744][bookmark: _Toc169599532]Nutzungsrecht an Daten
[bookmark: _Ref12035369]Soweit zwischen den Parteien im Rahmen des RC Prozesses nicht anderweitig geregelt, gewährt der Data Provider dem Data Consumer das einfache, nicht ausschließliche, zeitlich auf die Laufzeit dieses Vertrags beschränkte Recht, die Daten gemäß den in Anlage 1 spezifizierten Vertraglichen Nutzungszwecken zu nutzen.
[bookmark: _Ref170206801][bookmark: _Ref12035372]Der Data Consumer hat – vorbehaltlich der Einschränkungen in Ziffer ‎2.3 – das Recht zur Vervielfältigung der Daten (a) für interne Zwecke, soweit dies im Rahmen der Vertraglichen Nutzungszwecke erforderlich ist, sowie (b) zur Überlassung an Verbundene Unternehmen, soweit dies gemäß Anlage 1 gestattet ist. 
[bookmark: _Ref12035451]Dem Data Consumer ist es untersagt,
die Daten Dritten vorübergehend oder dauerhaft zu überlassen, sie zu vervielfältigen, zu verbreiten oder öffentlich wiederzugeben; dies gilt auch, soweit es sich bei den Daten um wesentliche oder unwesentliche Teile einer Datenbank handelt (§°87a UrhG);
die Daten zu verändern, zu übersetzen, zurückzuentwickeln, mit anderen Daten zusammenzuführen, die zugehörigen Metadaten von den Daten abzutrennen, Daten zu dekompilieren, oder sie sonst abzuändern oder eine der vorstehenden Handlungen zu versuchen oder einem Dritten zu gestatten, diese Handlungen vorzunehmen;
von den Daten abgeleitete Werke (einschließlich der Vornahme wesentlicher Änderungen an ggf. überlassenen Datenbanken im Sinne des §°87a Abs. 1 Satz 2 UrhG) zu erstellen;
soweit es sich bei den Daten um unwesentliche Teile einer Datenbank im Sinne des §°87b Abs. 1 Satz 1 UrhG handelt, wiederholt und systematisch Handlungen vorzunehmen, die der normalen Auswertung einer Datenbank zuwiderlaufen oder die berechtigten Interessen des Data Providers unzumutbar beeinträchtigen (§°87b Abs. 1 Satz 2 UrhG); und
[bookmark: _Ref12268235] die in den Daten enthaltenen Unternehmenskennzeichnungen und/oder sonstige Hinweise auf den Data Provider zu entfernen, 
soweit nicht abweichend in Anlage 1, in den Regelungen zu einem spezifischen Use Case oder anderweitig individuell zwischen den Parteien vereinbart.
[bookmark: _Toc169599533]Überlassung der Daten
Der Data Provider hat dem Data Consumer die Daten (einschließlich der zugehörigen Metadaten) im RC-Prozess durch Bereitstellung eines entsprechenden Access Tokens zur Verfügung zu stellen.
[bookmark: _Ref12035127][bookmark: _Toc169599535]Mängelrechte
Die Überlassung der Daten erfolgt unter Ausschluss jeder Gewährleistung für Sach- und Rechtsmängel, es sei denn, dass der Data Provider einen solchen Mangel arglistig verschweigt.
[bookmark: _Ref12035068][bookmark: _Toc169599537]Haftung
[bookmark: _Hlk169881157]Die Haftung des Data Providers ist auf Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit beschränkt. Dies gilt in gleicher Weise für die Haftung der gesetzlichen Vertreter, Angestellten und bevollmächtigten Vertreter des Data Providers.
[bookmark: _Ref153958115][bookmark: _Toc169599534]Laufzeit und Kündigung
[bookmark: _Ref170206599]Dieser Vertrag hat eine Laufzeit ab Unterzeichnung bis zum 31.12.2025 und ist in dieser Zeit auf die in Anlage 1 näher bestimmte Nutzungsdauer an den im RC Prozess überlassenen Daten beschränkt, soweit die Parteien keine abweichende Vereinbarung treffen. 
[bookmark: _Ref167808080]Das Kündigungsrecht aus wichtigem Grund bleibt unberührt. Der Data Provider ist zur fristlosen Kündigung aus wichtigem Grund insbesondere berechtigt, 
wenn der Data Consumer die Daten außerhalb der vereinbarten Nutzungszwecke nutzt;
wenn der Data Consumer seine Verpflichtungen zur Vertraulichkeit nach Ziffer ‎8 verletzt;
wenn der Data Consumer eine oder mehrere andere Vertragspflicht(en) – in anderen Fällen als nach vorstehenden Buchstaben (a) und (b) – trotz angemessener Frist nicht innerhalb von [fünfzehn (15) Kalendertagen] behebt.
Das Recht zur fristlosen Kündigung aus wichtigem Grund bleibt auch dann bestehen, wenn eine Partei trotz Vorliegens eines wichtigen Grundes von diesem Recht einmalig oder mehrmalig keinen Gebrauch macht. Der anderen Partei bleibt der Einwand der Verspätung vorbehalten, wenn die kündigende Partei mehr als [zwei Monate] nach Kenntnis des Kündigungsgrundes die Kündigung erklärt. 
Mit Beendigung dieses Vertrags enden sämtliche Nutzungsrechte des Data Consumers an den Daten, ohne dass der Data Provider den Data Consumer darauf gesondert hinzuweisen hat.
Mit Ablauf der Nutzungsdauer gemäß Ziffer ‎0 Satz 2 sowie im Falle der Kündigung ist der Data Consumer verpflichtet, die Daten (einschließlich aller mit angemessenem Aufwand löschbarer Kopien in Backup-Systemen) dem Data Provider zurück zu gewähren bzw. von allen Systemen und Speichermedien zu löschen und dies dem Data Provider auf Verlangen in Textform zu bestätigen. Die vorstehende Verpflichtung gilt entsprechend, soweit dem Data Consumer die Überlassung an Verbundene Unternehmen gemäß Ziffer ‎2.2 gestattet ist.
[bookmark: _Toc169599538][bookmark: _Hlk153903373]Datenschutz und Compliance
[bookmark: _Hlk157762670]Jede Partei verpflichtet sich / ist dafür eigenständig verantwortlich, dass sie einen Datenaustausch mit der anderen Partei nach diesem Vertrag unter vollständiger Einhaltung aller maßgeblichen kartellrechtlichen und sonstigen regulatorischen Anforderungen betreibt. 
[bookmark: _Toc169599539][bookmark: _Ref170201818][bookmark: _Ref170208891]Vertraulichkeit
[bookmark: _Ref168305335][bookmark: _Hlk169881525][bookmark: _Hlk168301766][bookmark: _Hlk157762863]Jede Partei ist verpflichtet, sämtliche Dokumente, Informationen und Datenbanken sowie Informationen über die Geschäfte der jeweils anderen Partei (einschließlich des Inhalts dieses Vertrages) vertraulich zu behandeln, die ihr durch den Abschluss oder bei der Durchführung dieses Vertrages anvertraut oder sonst wie bekannt gemacht werden ("Vertrauliche Informationen"). Die Vertraulichkeitsverpflichtung umfasst alle Vertraulichen Informationen, die der jeweils anderen Partei vor Abschluss dieses Vertrages offenbart wurden, und gilt auch über deren Beendigung hinaus fort.
Von der Verpflichtung nach Ziffer ‎8.1 sind solche Vertraulichen Informationen ausgenommen, die
ohne Verletzung der Geheimhaltungspflicht gemäß dieser Ziffer ‎8 öffentlich bekannt werden; oder
die empfangende Partei bereits vor der Bekanntgabe durch die andere Partei und ohne Verletzung ihrer Geheimhaltungspflicht empfangen hat; oder
der empfangenden Partei unabhängig von der anderen Partei bekannt geworden sind; 
die empfangende Partei einer gesetzlichen Verpflichtung oder gerichtlichen/behördlichen Anordnung zur Offenlegung unterliegt; oder 
der empfangenden Partei von einem Dritten offenbart wurden, während sie nach Treu und Glauben zum Zeitpunkt der Übermittlung annehmen durfte, dass dieser Dritte befugt war, diese Informationen offenzulegen.
[bookmark: _Hlk169881552]Der Data Consumer ist verpflichtet, alle angemessenen technischen und organisatorischen Maßnahmen zum Schutz der Vertraulichen Informationen zu treffen und eine Offenbarung an unberechtigte Dritte zu verhindern. Der Data Consumer ist verpflichtet, den Data Provider unverzüglich von jeder unrechtmäßigen Offenbarung Vertraulicher Informationen zu unterrichten. 
[bookmark: _Hlk169881565]Eine Weitergabe Vertraulicher Informationen durch den Data Consumer an Verbundene Unternehmen ist lediglich in dem Umfang gestattet, soweit 
dies gemäß Anlage 1 für die Vertraglichen Nutzungszwecke gestattet ist; und 
der Data Consumer das Verbundene Unternehmen und seine Mitarbeiter zur Vertraulichkeit in mindestens gleichem Umfang wie nach diesem Vertrag verpflichtet hat.
[bookmark: _Toc169599540][bookmark: _Ref170209038][bookmark: _Ref188787609]Schlussbestimmungen
[bookmark: _Hlk169881604]Dieser Vertrag unterliegt dem Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des internationalen Privatrechts. Der ausschließliche Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus diesem Vertrag ist das am Sitz des Data Providers zuständige Gericht.
[bookmark: _Ref182231823]Änderungen oder Ergänzungen dieses Vertrags einschließlich dieser Ziffer ‎9‎ sind – vorbehaltlich des nachfolgenden Satzes 2 – in Textform vorzunehmen. Den Parteien steht es jedoch frei, im Rahmen des RC Prozesses individuelle Regelungen zum Datenaustausch einvernehmlich zu treffen bzw. durch digitales Verhalten Einvernehmen über solche Änderungen im RC Prozess zu erzielen. In dem Fall haben die betreffenden Regelungen bzw. Änderungen im Fall von Widersprüchen Vorrang gegenüber den Regelungen dieses Vertrags einschließlich der Anlage 1. Im Übrigen gilt: Im Falle von Widersprüchen zwischen Bestimmungen dieses Vertrages und den Regelungen der Anlage 1, haben die Regelungen der Anlage 1 den Vorrang.
Sollte eine Bestimmung dieses Vertrags oder eine nachträglich aufgenommene Bestimmung ganz oder teilweise unwirksam sein oder eine Lücke in diesem Vertrag enthalten sein, so berührt dies die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen nicht. Anstelle der unwirksamen Bestimmung oder zur Ausfüllung der Lücke gilt diejenige wirksame und durchsetzbare Bestimmung als vereinbart, die dem von den Parteien beabsichtigten oder nach dem Sinn und Zweck dieses Vertrags beabsichtigten wirtschaftlichen Ergebnis am nächsten kommt, wenn sie diesen Punkt bei Abschluss des Vertrags berücksichtigt hätten.
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[bookmark: _Toc153803907]Anlage 1		Spezifizierung des Datenaustauschs
1. Use Case 
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[bookmark: _Toc169599542]FREIFELD 
1. Individual Purposes
[…] / nicht anwendbar / nicht vereinbart / wie folgt vereinbart / kein Ausfüllzwang
1. [bookmark: _Toc169599543]Verbundene Unternehmen
[…] / nicht anwendbar / nicht vereinbart / 
[…] wie folgt vereinbart [kein Ausfüllzwang]
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